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1. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes, Erforderlichkeit 
 
 Die Stadt Groß-Gerau fördert die Nahmobilität, leistet dadurch einen wichtigen Bei-


trag zur Erreichbarkeit des Mittelzentrums und schafft so die infrastrukturellen Vo-
raussetzungen für eine attraktive und lebendige Innenstadt. Dieser Aufgabe kommt 
insbesondere angesichts des Bevölkerungszuwachses in der Region und der stetig 
wachsenden Mobilitätsanforderungen besondere Bedeutung zu. Die Stadt Groß-
Gerau unterstützt den umweltschonenden, platzsparenden und immissionsarmen 
Radverkehr indem sie u.a. Hindernisse und Gefährdungspotentiale im öffentlichen 
Raum beseitigt und Lücken im Wegenetz ergänzt (Radverkehrskonzept 2012).  


 
 Ein solcher Lückenschluss betrifft z.B. die Radwegeverbindung aus der Kernstadt in 


Richtung Nauheim. Hier endet aktuell aus Richtung Nauheim kommend ein verkehrs-
sicherer und landschaftlich reizvoll gelegener Geh- und Radweg entlang der Bahn an 
einem Wendeplatz am Ende der Hans-Böckler-Straße. Das Industriegebiet „Im 
Schachen“ wirkt als Barriere. Fußgänger und Fahrradfahrer werden umgeleitet und 
müssen die stark befahrene Hans-Böckler-Straße mitbenutzen. Die Stadt Groß-
Gerau beabsichtigt, am nordöstlichen Rand des Industriegebietes „Im Schachen“ ei-
nen kombinierten Geh- und Radweg entlang der Bahn anzulegen, der an dem Wen-
deplatz der Hans-Böckler-Straße beginnt und bis zur Brücke des Nordrings über die 
Bahnanlage führen soll. Der Weg unterquert die Brücke. Weiter südöstlich schließt 
der geplante Weg an den bereits in Teilen hergestellten Geh- und Radweg auf dem 
ehemaligen Südzuckergelände an und mündet schließlich in den Südzucker-Park, 
von dem aus die Fabrikstraße erreicht werden kann.  


 


  
 Abb. 1 Lückenschluss im überörtlichen Radwegenetz 
 
 1 Bestehender Geh-/Radweg nach Nauheim 
 2 Gegenwärtig in Bau befindlicher Geh-/Radweg im Südzuckergelände 


3 Lückenschluss, Neubau eines Geh-/Radweges im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes „Im Schachen - 2. Änderung“  
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 Ziel ist also ein verkehrssicherer, durchgängiger Geh- und Radweg abseits stark be-
fahrener Straßen von Nauheim bis in die Innenstadt Groß-Geraus (Schulweg, Berufs- 
und Freizeitverkehr, siehe Abbildung 1). Der geplante Weg schließt die überregional 
bedeutenden Arbeitsplatzschwerpunkte „Im Schachen“ und „Südzuckergelände“ so-
wie den neu entstehenden Südzucker-Park an die Innenstadt sowie an überörtliche 
Radverkehrsrouten an. Er trägt damit auch zur Verbesserung des Freizeit- und Erho-
lungswertes der Kreisstadt bei. 


 
 Die Stadt Groß-Gerau kann dazu auf ihre kommunalen Wegeparzellen 167 und 168 


(teilweise) parallel zur Bahnstrecke zurückgreifen, die bislang in Teilen von gewerbli-
chen Anliegern zum Abstellen von Fahrzeugen, als Lagerfläche oder zur Baustellen-
einrichtung genutzt wurden. Die Grundstücke sind mittlerweile freigeräumt. 


 
 Der Kreis Groß-Gerau hat angeboten, den Radwegebau im Jahre 2020 finanziell zu 


fördern, wenn die Stadt Groß-Gerau in der Lage ist, bis Herbst 2019 eine entspre-
chende Planung und einen Förderantrag vorzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss 
auch erkennbar sein, dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Die 
beiden Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Industriege-
biet Im Schachen“ aus dem Jahre 1973, der hier ein Industriegebiet festsetzt und 
damit der Anlage einer öffentlichen „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - 
Geh-/Radweg“ entgegensteht. Der Ursprungsbebauungsplan muss geändert werden.  


 
 Die Änderung des Bebauungsplanes ist im Sinne einer geordneten städtebaulichen 


Entwicklung und Ordnung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erforderlich (§ 1 Abs. 3 
BauGB). 


 
2. Bestand 
 
 Topografie und Nutzung 
 
 Das ca. 0,2 Hektar große Plangebiet liegt im äußersten Nordwesten des Stadtgebie-


tes Groß-Gerau, am nordöstlichen Rand des Industriegebietes „Im Schachen“, unmit-
telbar an der Bahnstrecke Darmstadt - Mainz. Die genaue Abgrenzung des Geltungs-
bereiches kann der Abbildung 7 auf Seite 6 entnommen werden.  


 
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich die beiden kommunalen 


Wegeparzellen Gemarkung Groß-Gerau, Flur 15 Fl.St.Nr. 167 (514 m²) und große 
Teile des nördlich angrenzenden Fl.St.Nr. 168 (ca. 1.552 m²). Das Plangebiet ist ca. 4 
m breit und ca. 484 m lang. Es lässt sich grob in drei Abschnitte teilen (siehe Abb. 7): 


 
 Abschnitt A: 
 Von der Brücke über die Bahn im Südosten bis zum Lkw-Parkplatz der Firma Nagel 
  
 Der kommunale Weg ist in diesem Abschnitt je nach Bewirtschaftungszyklus mit einer 


Wiese oder mit einer üppigen blütenreichen Ruderalvegetation bestanden. Der Weg 
wurde in diesem Abschnitt in letzter Zeit bis auf die Pflegeeinsätze des Betriebshofes 
nicht befahren, da er von den angrenzenden Gewerbeflächen aus nicht zugänglich 
war und nach Süden zum Südzuckergelände hin kein Anschluss vorhanden war. Der 
Weg liegt auf ca. 87,70 m üNN, die angrenzende Gleisanlage etwa 80 cm höher 
(88,50 m üNN). Das eingezäunte Betriebsgelände der Firma „Rhenus Logistics“ 
(Hans-Böckler-Straße 7) liegt etwa 1,7 m höher. Die Böschung ist dicht mit Brombee-
ren bewachsen. 


 
 Nördlich der Bahn befinden sich bewirtschaftete und aufgegebene Kleingärten sowie 


eine Streuobstwiese der Naturlandstiftung-Hessen-e.V. 
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 Abb. 2: Abschnitt A: Blick aus dem südlich angrenzenden Südzuckergelän-


de nach Nordwesten auf die Straßenbrücke über das Bahngelände. Die 
helle Schotterfläche im Vordergrund markiert den Verlauf des Geh- und 
Radweges auf dem Südzuckergelände. 


 


  
 Abb. 3: Abschnitt A: Unmittelbar nördlich der Straßenbrücke Nordring. 


Links das höhergelegene Betriebsgelände der „Rhenus Logistics“. Der 
Zaun um das Betriebsgelände befindet sich auf der oberen Ebene, die ge-
hölzbestandene Böschung gehört zum Betriebsgelände. 
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Abschnitt B: 
Entlang des Lkw-Parkplatzes der Firma Nagel 
 
Im mittleren Abschnitt wurde die kommunale Wegefläche bis vor kurzem von der angrenzen-
den Logistikfirma „Kraftverkehr Nagel“ als Abstellfläche für Pkw und Lkw-Zugmaschinen bzw. 
während der Baumaßnahmen zur Baustelleneinrichtung genutzt. Die mit Kies, Sand oder 
Schotter befestigte Fläche ist nur schütter bewachsen. 
 
Der Weg liegt in diesem Abschnitt auf ca. 88,0 bis 88,5 m üNN, genauso hoch wie die an-
grenzende Gleisanlage (88,56 m üNN). Im Süden grenzt der ausgedehnte Lkw-Parkplatz der 
Firma „Kraftverkehr Nagel“ an (Hans-Böckler-Straße 9). Wegeparzelle und Parkplatz liegen 
etwa auf gleicher Höhe. 
 
Nördlich der Bahn befinden sich ausgedehnte Spargelfelder. 
 


 
 Abb. 4 Abschnitt B: Blick nach Nordwesten. Links der Lkw-Parkplatz der 


Firma „Kraftverkehr Nagel“. Schütterer Bewuchs, durch Befahren stark ver-
dichteter Boden. 


 
Abschnitt C: 
Entlang der Lagerhallen der Firma Nagel bis zum Wendeplatz am Ende der Hans-Böckler-
Straße 
 
Im nördlichen Abschnitt stellt sich die kommunale Wegeparzelle als stark verdichtete, ge-
schotterte Abstellfläche für Pkw und Lkw dar. Südlich verläuft parallel die asphaltierte Zufahrt 
zum Betriebsgelände der Firma „Kraftverkehr Nagel“. Je weiter man nach Nordwesten 
kommt, desto weiter senkt sich die Wegeparzelle in Richtung Hans-Böckler-Straße ab. Auf 
Höhe der beschrankten Zufahrt zum Betriebsgelände an der Hans-Böckler-Straße liegt der 
Gleiskörper ca. 1,0 m höher. Im Bereich des Wendeplatzes am Ende der Hans-Böckler-
Straße beträgt der Höhenunterschied bereits ca. 1,8 m.  
 
Nördlich der Bahn befinden sich auch hier ausgedehnte Spargelfelder.  
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 Abb. 5: Abschnitt C: Nördlich der Lagerhallen der Firma „Kraftverkehr Na-


gel“. Der Trafo rechts steht auf Bundesbahngelände. 
 


 
 Abb. 6: Abschnitt C: Blick aus der Zufahrt zum Betriebsgelände „Kraftver-


kehr Nagel“ nach Nordwesten in den Wendeplatz am Ende der Hans-
Böckler-Straße (ca. 24 m Durchmesser).  


 
Mit den regelmäßig entlang von Bahntrassen anzutreffenden Mauer- bzw. Zauneidechsen 
wird nach Maßgabe des Artenschutzgutachtens verfahren (Vergrämung, Abzäunung, Schutz 
während der Baumaßnahme etc.). Sonstige erhebliche Auswirkungen auf Flora und Fauna 
sind angesichts der intensiven gewerblichen Nutzung der Fläche nicht zu erwarten. 
  







 
 


 
 
Stadt Groß-Gerau, SB, 12.12.2019  Seite 6 von 13 


Im Vorfeld der Planung wurde eine erste Leitungsauskunft bei den Versorgungsträgern ein-
geholt. In der kommunalen Wegeparzelle befinden sich demnach zahlreiche Leitungen 
(Wasser DN 800, Mittelspannungskabel, Steuerkabel der Bahn etc.), die beim Bau des Geh-
/Radweges zu berücksichtigen sind. Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden keine weiteren Leitungstrassen bekannt. 
 
Im August 2019 wurden an mehreren Stellen im Wegeverlauf Bodenproben entnommen, um 
Erkenntnisse zu möglichen Bodenbelastungen, zur Tragfähigkeit bzw. Frostsicherheit zu 
erlangen. Erste Untersuchungsergebnisse liegen seit September 2019 vor. Bei den Bepro-
bungen stieß man unter anderem auf Bauschutt. Die Qualität des vorhandenen Materials 
bewegt sich zwischen Z1 und Z2.  
 
Der Kampfmittelräumdienst hat darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet in einem 
Bombenabwurfgebiet befindet. Es muss grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass 
Kampfmittel vorhanden sind.  
 
Das Landesamt für Denkmalpflege teilt mit, dass für das Plangebiet keine Hinweise auf Bo-
dendenkmäler vorliegen. 
 


 
 Abb.7: Lage des Plangebiets im Industriegebiet „Im Schachen“, Abschnitte A, B, C 
  


Kreisverkehrs-
platz, im Bau 


Südzucker- 
gelände 
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Schutzgebiete und äußere Einwirkungen 
 
Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches 
Ried“. Aufgrund der hohen bzw. schwankenden Grundwasserstände im Plangebiet besteht 
eine Vernässungsgefahr in Nassperioden und eine Gefahr von Setzungsschäden in Tro-
ckenperioden.  
 
Das Plangebiet befindet sich nicht im Bereich eines Trinkwasserschutzgebietes. 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß der Gefahrenkarte G 85 des „Hochwasserrisikoma-
nagementplan Rhein (Oberrhein-Hessisches Ried) mit Weschnitz“ innerhalb der potentiellen 
Überschwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers (HQ 100), das bei Versagen von 
Deichen oder vergleichbaren öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt 
werden könnte.  
 


 
Abb. 8: Ausschnitt aus der Gefahrenkarte G 85 des Hochwassermanagementplans. 
 
Die hellgelben Flächen werden im Katastrophenfall bis zu 0,5 m überschwemmt, die hellbei-
gen Flächen bis zu 1,0 m. Die blaue Linie markiert die Grenze des überschwemmungsge-
fährdeten Bereiches im Falle eines statistisch alle 100 Jahre auftretenden Hochwassers (HQ 
100, wenn gleichzeitig am Rhein die Deiche versagen).  
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Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage an der stark befahrenen Bahnstrecke Mainz - 
Darmstadt sowie aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zu Industrieanlagen erheblich 
durch Verkehrs- und Gewerbelärm vorbelastet. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des im Regionalen Flächennutzungsplan vom 17.10.2011 
(StAnz. 2011, S. 1311) ausgewiesenen Siedlungsbeschränkungsgebietes um den Verkehrs-
flughafen Frankfurt Main sowie innerhalb des Lärmschutzbereichs, der gemäß § 4 Abs. 2 
des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm durch die Verordnung über die Festsetzung des 
Lärmschutzbereiches für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main vom 30.09.2011 (GVBI. I S. 
438) festgesetzt wurde (Tagschutzzone 2 und Nachtschutzzone). 
 


 
Abb. 9: Ausschnitt aus der Übersichtskarte Lärmschutzbereich (hellgrün = Tagschutzzone 2, 
violett = Nachtschutzzone). 
 
Die unmittelbar angrenzenden Bahnanlagen erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen 
beim Bau des Geh-/Radwegs: 
 
- Gefahr durch stromführende Anlagen,  
- es muss ausgeschlossen werden, dass durch Baumaßnahmen die Standsicherheit der 


Gleisanlagen und Oberleitungsmaste gefährdet wird (Abgrabung, Erschütterung), 
- keine Ableitung von Niederschlagswasser in den Bahnkörper, 
- möglicherweise sind betriebsnotwendige Kabel und Leitungen auch in direkter Nachbar-


schaft des DB-Grundstücks vorhanden, 
- ggf. wird ein Schutzzaun erforderlich, um unbeabsichtigtes Abrollen von Fahrzeugen 


oder das Betreten der Gleisanlagen zu verhindern, 
- keine Anpflanzung windbruchgefährdeter Gehölze oder stark rankender bzw. kriechen-


der Gewächse (z.B. Brombeeren), 
- entlang der Trasse der Deutschen Bahn AG muss mit Einwirkungen aus dem Bahnbe-


trieb oder durch Arbeiten zur Erhaltung der Bahnanlagen gerechnet werden (Brems-
staub, Lärm, Erschütterungen, elektromagnetische Felder). 


  


Plangebiet 
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Planungsrecht, Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Industriegebiet Im 
Schachen“ aus dem Jahre 1973 (GI, GRZ = 0,7, BMZ = 9,0). 
 


 
Abb. 10: Bebauungsplan „Industriegebiet Im Schachen“ aus dem Jahre 1973 (Ausschnitt) 
 
Im Zuge der Planung des „Industriegebiets Im Schachen“ in den 1970er Jahren sollte unter 
anderem auch die Möglichkeit geschaffen werden, ein privates Industriestammgleis anzule-
gen. Die Deutsche Bahn hatte während der Planaufstellung einen Vorentwurf hierzu einge-
reicht. Dieser sah die Anbindung des Industriegebiets über die damals noch bestehenden 
Gleise der Südzucker AG vor. Im Rahmen der Umnutzung des ehemaligen Südzucker-
Areals wurde der Rückbau der dortigen Gleisanlagen genehmigt, wodurch die damalige Pla-
nung nicht mehr umsetzbar ist. 
 
Der Regionale Flächennutzungsplan stellt eine „Gewerbliche Baufläche_Bestand“ dar. Im 
Verlauf der Hans-Böckler-Straße wird eine „Überörtliche Fahrradroute_Bestand“ dargestellt 
(Magenta). Dies wird nach Fertigstellung eines durchgehenden Radweges entlang der Bahn 
geändert. Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung stehen der kommunalen Pla-
nungsabsicht nicht entgegen. Der Bebauungsplan ist aus dem RegFNP entwickelt. 
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Abb. 11: Ausschnitt aus dem wirksamen RegFNP 2011 
 
3. Planung 
 
 Städtebaulicher Entwurf und Planungsrecht 
 
 Innerhalb der ca. 4,0 m breiten Wegeparzelle soll ein ca. 2,5 m breiter asphaltierter 


Geh- und Radweg mit beidseitigem Bankett angelegt werden. Das Niederschlags-
wasser versickert beidseits im Bankett. Am südöstlichen Ende schließt der geplante 
Weg an den Radweg auf dem Südzuckergelände an, im Nordwesten trifft er auf den 
Wendeplatz am Ende der Hans-Böckler-Straße. Der Weg wird beleuchtet. Im Bebau-
ungsplan wird eine entsprechende „öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt.  


 


  
 Querschnitt, Anlage zum Förderantrag, Ingenieurbüro DKHbauconsulting, Groß-Zimmern, 11.09.2019 
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 Wesentliche Auswirkungen der Planung 
 
 Der geplante Lückenschluss fördert den umweltfreundlichen Radverkehr, schafft eine 


verkehrssichere Alternativroute im Industriegebiet „Im Schachen“ und leistet damit ei-
nen Beitrag zur Entlastung der Innenstadt vom Kfz-Verkehr. Die wirtschaftlichen Be-
lange der Industriebetriebe werden nicht beeinträchtigt. 


 
 Für den geplanten Geh-/Radweg werden überwiegend gewerblich vorgeprägte In-


dustriegebietsflächen ohne besondere Bedeutung für Natur und Landschaft in An-
spruch genommen. Schützenswerte Pflanzen sind nicht vorhanden. Für die im Plan-
gebiet angetroffenen Eidechsen werden die üblichen Schutzmaßnahmen während 
der Bauzeit ergriffen. Es ist damit zu rechnen, dass sich an der grundsätzlichen Eig-
nung des Plangebiets als Lebensraum für Eidechsen auch nach Fertigstellung des 
Radwegs nichts ändert, wie man u.a. auch entlang des viele Kilometer langen Rad-
wegs nach Nauheim beobachten kann. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wurde ein Artenschutzgutachten erarbeitet, das entsprechende Hinweise zum Um-
gang mit den streng geschützten Tieren enthält (BfL Heuer & Döring, Brensbach, Au-
gust 2019). 


 
 Der Boden im Plangebiet ist größtenteils durch Befahren mit schweren Lkw stark ver-


dichtet. Im Untergrund befinden sich zahlreiche Leitungen. Eine Beeinträchtigung na-
türlicher Bodenfunktionen ist angesichts der industriellen Vornutzung und der zurück-
liegenden Eingriffe in den Boden ausgeschlossen (Bahnbau, Leitungsbau etc.). Hin-
weise zu Bodenbelastungen oder zu Bodendenkmalen liegen nicht vor. Der rechts-
kräftige Bebauungsplan lässt eine vollständige Versiegelung des schmalen Gelän-
destreifens zu (z.B. für Nebenanlagen wie Lagerflächen, Verladerampe, Lkw-
Waschanlage etc.). Zukünftig werden voraussichtlich 60% der Fläche versiegelt. 


 
 Es ist zu erwarten, dass die Versickerungsfähigkeit des Bodens nach Abschluss der 


Maßnahme zunehmen wird (kontrollierte Versickerung des Niederschlagswassers im 
beidseitigen Bankett). Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. 
Indem die Fläche einer industriellen Nutzung entzogen wird, ist auch nicht mehr mit 
der Einbringung wassergefährdender Stoffe zu rechnen (z.B. Kraft- und Betriebsstoffe 
aus abgestellten Kfz). 


 
 Schädliche Auswirkungen auf Luft und Kleinklima sind angesichts der geringen Grö-


ße des Plangebietes und der windoffenen Agrarlandschaft nördlich der Bahn nicht zu 
erwarten. 


 
 Das Plangebiet reicht an seinem nordwestlichen Ende bis auf 120 m an das Vogel-


schutzgebiet „Hessische Altneckarschlingen“ bzw. an das Naturschutzgebiet „Erlen-
wiese und Kratzenaue von Groß-Gerau und Nauheim“ heran. Durch die Umwandlung 
einer Industriegebietsfläche in eine öffentliche Verkehrsfläche zur Anlage eines Geh- 
und Radweges werden die o.g. Schutzgebiete nicht beeinträchtigt.  


 
 Es liegen keine Hinweise auf Bodendenkmäler im Plangebiet vor. Sonstige Kulturgü-


ter sind nicht betroffen. Da keine externen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Na-
tur und Landschaft anfallen, werden auch keine land- oder forstwirtschaftlich genutz-
ten Flächen durch die Planung in Anspruch genommen (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 
1a Abs. 3 Satz 6 BauGB). Die Landwirtschaft nördlich der Bahn wird nicht beeinträch-
tigt. Sonstige Auswirkungen i.S.v. § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. e) bis j) sind nicht zu erwarten. 
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4. Verfahren 
 
 Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 
 
 Die Anwendungsvoraussetzungen des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB 


liegen vor. Ziel des Bebauungsplanes ist die Wiedernutzbarmachung bisher minder-
genutzter Industrieflächen am Rande einer Bahntrasse zum Zwecke einer Ertüchti-
gung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur. Der geplante Lückenschluss im Rad-
wegenetz wird einen erkennbaren Beitrag zur Förderung des umweltfreundlichen und 
platzsparenden Radverkehrs, zur Schulwegsicherheit und zur Vernetzung des Mittel-
zentrums mit der Region leisten (Innenentwicklung). 


 
 Die zu erwartende versiegelte Fläche im Plangebiet (0,125 ha) liegt deutlich unter 


dem Schwellenwert des § 13a Abs. 1 BauGB (2,0 ha). Der geplante Geh- und Rad-
weg stellt kein UVP-pflichtiges Vorhaben dar. Es liegen keine Hinweise auf Störfallbe-
triebe im Industriegebiet „Im Schachen“ vor. Es ist nicht zu erwarten, dass durch die 
Umwandlung einer mindergenutzten Industriefläche in einen Geh- und Radweg das 
ca. 120 m entfernte Vogelschutzgebiet „Hessische Altneckarschlingen“ in irgendeiner 
Weise beeinträchtigt wird. Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes „Industriegebiet Im Schachen“ aus dem Jahre 1973. Außenbereichsflächen 
sind nicht betroffen. 


 
 Bisheriges Verfahren 
 
 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 18.06.2019 die Aufstellung 


des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
11.07.2019 amtlich bekanntgemacht und entfaltet seitdem die einschlägigen Rechts-
folgen (Sicherung der Bauleitplanung gemäß §§ 14 ff. BauGB, Möglichkeit einer früh-
zeitigen Baugenehmigung gemäß § 33 BauGB).  


 
 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.10.2019 die öffentliche 


Auslegung des Bebauungsplans beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen. 
Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen wurde am 10.10.2019 im Groß-Gerauer 
Echo bekanntgemacht. Gleichzeitig erfolgte die Bekanntmachung auch auf der 
Homepage der Stadt Groß-Gerau.  


 
 Die Öffentlichkeit hatte im Zeitraum vom 21.10.2019 bis einschließlich 21.11.2019 


Gelegenheit zur Einsichtnahme in die ausliegenden Planunterlagen (Aushang im 
Stadthaus) und konnte sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten (§ 3 Abs. 2 und § 13a Abs. 3 Satz 
1 Nr. 2 BauGB). Die Unterlagen waren parallel dazu auch auf der städtischen Home-
page eingestellt und für jedermann abrufbar bzw. herunterladbar.  


 
 Aus der Reihe der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
 Mit Schreiben vom 14.10.2019 wurden insgesamt 47 Behörden und Träger öffentli-


cher Belange um eine Stellungnahme bis einschließlich 21.11.2019 gebeten. 21 Be-
hörden haben sich an dem Verfahren beteiligt. Insgesamt 6 Behörden haben Anre-
gungen vorgetragen ( RP Darmstadt, Regionalverband FrankfurtRheinMain, Kreis 
Groß-Gerau, Kreis Darmstadt-Dieburg, Hessen Archäologie, Hessenwasser). Das 
Regierungspräsidium Darmstadt bat um Fristverlängerung bis 13.12.2019 und hat 
seine Stellungnahme am ………. übersandt. Die Behörden und Träger öffentlicher 
Belange stimmen dem Vorhaben im Grundsatz zu. Bedenken wegen evtl. schädlicher 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft bestehen nicht. 
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 Änderungen nach der Offenlage 
 
 Es wurden nach der Offenlage keine inhaltlichen Änderungen an den textlichen Fest-


setzungen sowie an der Planzeichnung vorgenommen. Eine erneute Offenlage ist 
daher nicht erforderlich. Die Hinweise - die formal nicht Bestandteil der Satzung sind - 
wurden entsprechend den Stellungnahmen der Behörden ergänzt. Auch die Begrün-
dung wurde fortgeschrieben.  


 
5. Flächenbilanz 
 
 Größe des Plangebietes 2.066 m² 
 davon 
 - öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 2.066 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aufgestellt Stadt Groß-Gerau, SB, Plattner 12.12.2019 
 
Anlage  Artenschutzgutachten, BfL Heuer & Döring, Brensbach, 12.08.2019 
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1. Beschreibung des Eingriffsvorhabens und Aufgabenstellung 


Die 2. Änderung des B-Plans ‚Im Schachen‘ aus dem Jahr 1973 dient dem Lückenschluss in 


einem überörtlichen Radwegenetz im Westen der Stadt Groß-Gerau. 


Mit der Umsetzung der Planung können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten 


verbunden sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie 


artenschutzrelevante besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen 


betroffen sein können und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten vermieden 


oder minimiert werden können.  


BfL wurde im Juli 2019 von der Stadt Groß-Gerau mit der Erstellung des Gutachtens 


beauftragt.  


 


 


 


Abbildung 1 Geltungsbereich der Änderung des B-Plans (Quelle: Stadt Groß-Gerau) 
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Abbildung 2 Lage des Änderungsbereichs innerhalb des Radwegesystems der Stadt Groß-Gerau 
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2. Rechtliche Grundlagen und Methodik 


Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 


1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 


verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 


beschädigen oder zu zerstören, 


2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-


rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 


erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 


Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  


3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 


Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 


4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 


aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 


 


Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 


definiert. 


 


Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß § 44 Abs. 5 


BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 


o so sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und 


Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogel-


arten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte 


Verantwortungsarten zu betrachten (die Verordnung liegt nicht vor).  


o Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 


Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 


Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 


weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaß-


nahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb 


der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 


o Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rah-


men der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 


Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 


Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  


1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 


wirtschaftlicher Schäden, 


2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 


3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 


dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 


4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 


Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Aus-


wirkungen auf die Umwelt oder 
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5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-


lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 


 


Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 


und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 


Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der 


FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Aus-


nahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand besteht. 


Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend nachgewiesen 


ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert und die 


Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern kann. 


 


Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 


Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen ‚Leitfaden für die artenschutzrechtliche 


Prüfung in Hessen‘ (Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-


cherschutz 2015), wonach sich die folgenden Arbeitsschritte ergeben: 


 


o Bestandsaufnahme und -beschreibung 


o Projektbeschreibung und Konfliktanalyse 


o Maßnahmenplanung und 


o ggf. Klärung der Ausnahmevoraussetzungen.  
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3. Beschreibung des Eingriffsbereichs 


Am 02. August wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Bei der Begehung erfolgte eine Ein-


schätzung der Habitateignung der innerhalb des Änderungsbereichs und in dessen Randberei-


chen vorhandenen Biotope für Vögel, Fledermäuse sowie Reptilien. 


Der Änderungsbereich verläuft auf ca. 470 m Länge zwischen dem Industriegebiet an der Hans-


Böckler-Straße im Süden und Bahngleisen im Norden. Die Vegetation ist auf überwiegender 


Länge durch Überfahren und Schotterung gestört und nur schütter ausgebildet. Auf einer Länge 


von ca. 140 m im Osten des Änderungsbereichs, dort wo ein Überfahren wegen einer angren-


zenden Halle nicht möglich ist, ist die Vegetation zwischen den Gleisen und der Halle als üppi-


ge, blütenreiche Ruderalvegetation ausgebildet. Das Gelände ist hier angrenzend zur Halle als 


vegetationsbestandene Böschung ausgebildet.  


 


 


Foto 1 Der Änderungsbereich zwischen Bahn und Industrieflächen 
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Foto 2 Schotterfläche parallel zur Bahn 


 


 


 


Foto 3 Nach Osten hin abnehmende Beeinträchtigung durch Überfahren 
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Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich folgende Biotoptypen 


o Ruderalvegetation auf trockenem bis frischem Standort, zum Teil lückig, zum Teil dicht 


ausgebildet 


o Schotterflächen 


o junger Gehölzaufwuchs. 


 


4. Wirkungen des Vorhabens 


Mit dem Radwegebau verbundene mögliche Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrecht-


lich relevante Fauna sind 


o Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern in Bäumen und Büschen 


o Verkleinerung eines Lebensraumes der Mauereidechse (Podarcis muralis)  


o Verkleinerung eines Lebensraumes der Zauneidechse (Lacerta agilis). 


Die Mauereidechse wurde bei der Begehung am 02. August 2019 mit zahlreichen adulten und 


juvenilen Tieren innerhalb des Änderungsbereiches beobachtet. Die Tiere wechselten zwischen 


den vegetationsbestandenen Flächen im Süden und den Gleisen im Norden. Die Tiere treten 


verstärkt im Osten des Änderungsbereichs dort auf, wo die Vegetation sich ungestörter 


entwickeln konnte. 


Die Zauneidechse wurde bei der Begehung nicht beobachtet. Ihr Vorkommen ist jedoch, da sie 


ähnliche Biotopansprüche wie die Mauereidechse hat, nicht ausgeschlossen. 


 


5. Bestimmung der prüfungsrelevanten Artengruppen 


Anhand der Ortsbegehung im August 2019 und sonstiger vorliegender Informationen kann das 


Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng geschützten Arten aus den 


Artengruppen 


o Flora 


o Fische 


o Amphibien 


o Insekten (einschl. Libellen) 


o Säugetiere 


o Spinnen und 


o Weichtiere 


mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.  


Streng geschützte Arten aus diesen Gruppen sind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder ihrer 


Lebensraumansprüche nicht im Gebiet zu erwarten. Das in der artenschutzrechtlichen Prüfung 


zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die Arten(gruppen) bzw. Gilden 
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o Gehölzbrüter 


o Mauereidechse und 


o Zauneidechse. 


 


5.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 


Für die Mauereidechse und die Zauneidechse wird nachfolgend eine Abfrage in Prüfbögen aus 


dem hessischen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen (HMUELV 2015) durchgeführt. 


Allgemeine Angaben zur Art 


1. Von dem Vorhaben betroffene Art 


Reptilien - Mauereidechse (Podarcis muralis) 


2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 


 FFH-RL- Anh. IV - Art     


 Europäische Vogelart     
 


   Rote-Liste Status  
     


Mauereidechse               Deutschland:  V      Hessen: 3 


   (2  stark gefährdet / 3  gefährdet / V  Vorwarnliste / D  Datenlage unzureichend / G  Gefährdung anzunehmen / i  wandernde Art,  


Rote Liste Deutschland: Kühnel et al. 2009, Rote Liste Hessen: FENA 2010) 


Die Europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) führt die Mauereidechse als streng zu 
schützende Art im Anhang IV auf. 


Das deutsche Artenschutzrecht unterscheidet nicht zwischen bodenständigen / autochthonen und zu-
gewanderten oder eingeschleppten / allochthonen Vorkommen. Individuen einer Art, die nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie streng geschützt sind, sind nach § 44 BNatSchG ‚grundsätzlich‘ streng geschützt. 
Außerdem schließt der Artbegriff immer auch alle Unterarten ein, sofern nicht explizit nur eine Unterart 
benannt ist.     


3. Erhaltungszustand 


Bewertung nach Ampel-Schema 
 


  EU    D (kont. Region) Hessen 


Mauereidechse XX FV U1 


FV   guter Zustand        U1   ungünstig / unzureichend      XX    es liegt keine Einschätzung vor  (Hessenforst ( FENA ) 2013) 


Der Erhaltungszustand der lokalen Population in der Stadt Groß-Gerau wird als gut eingeschätzt.  


4. Charakterisierung der betroffenen Arten 


4.1 Lebensraumansprüche, Verhaltensweisen 


Die Mauereidechse kommt in Deutschland nur in klimatisch begünstigten Gebieten und daher oft in 
Weinbaulagen vor. Hier findet die Eidechse im lockeren Boden nicht nur Plätze zur Eiablage, sondern 
auch ein vielfältiges Nahrungs- und Versteckangebot in den Trockenmauern, in denen sie auch über-
wintern kann. Geschlossene Waldbestände, zugewachsene Sukzessionsflächen oder dauerhaft nasse 
Bereiche werden von der Art nicht besiedelt (AGAR &/ FENA 2010). 


4.2 Verbreitung 


In Hessen werden wärmebegünstigte Standorte wie südwestexponierte Weinberge mit Trockenmauern 
und Felsbereichen, Uferpflasterungen, Steinbrüche und Schutthalden besiedelt. Eine zunehmend be-
deutende Rolle als Mauereidechsen-Lebensraum spielen ausgedehnte besonnte Schotterflächen in 
frühen Sukzessionsstadien, z.B. auf Bahnflächen und Industriebrachen. Die in jüngerer Zeit entdeckten 
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zahlenmäßig starken Populationen auf Schotterbiotopen machen eine aktuelle Ausbreitung der Art ent-
lang von Bahnlinien wahrscheinlich (Zitzmann und Malten 2012). 


Vorhabensbezogene Angaben 


5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 


 nachgewiesen        potenziell  


mit mehreren Exemplaren adulter und juveniler Tiere bei einer Begehung im August 2019 


6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 


6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 


a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 


(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 


b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 


c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  


Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 


Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja  nein 


(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 


(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 


Im räumlichen Zusammenhang verbleiben zahlreiche Lebensräume der Mauereidechse. 


Der Geltungsbereich der B-Plan-Änderung stellt nur einen kleinen Teillebensraum der Mau-


ereidechse dar. 


d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  


vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  


gewährleistet werden?   ja   nein 


 


Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  


Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  


6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 


a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet wer-
den?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 


 
b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 


s. Tabelle 2 in Kapitel 6.1 


c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 


nahmen ein signifikant erhöhtes 


Verletzungs- oder Tötungsrisiko ?   ja   nein 


(Wenn JA – Verbotsauslösung !) 


Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  


6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 


a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
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Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?    ja  nein 


b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen  möglich?   ja   nein 


c) Wird eine erhebliche Störung durch o.g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 


Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 


 


Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 


Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  


Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 


(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  


und der vorgesehenen Maßnahmen) 


Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 


7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 


Entfällt 


8. Zusammenfassung 


 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 
 


 Vermeidungsmaßnahmen 
 


 ggf. CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 


 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 


 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  
 


 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 


 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 


 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 


1. Von dem Vorhaben betroffene Art 


Zauneidechse (Lacerta agilis) 


2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 


 FFH-RL- Anh. IV - Art     


 Europäische Vogelart     


   Rote-Liste Status  


    Zauneidechse               Deutschland:  V      Hessen:  - 


 2  stark gefährdet / 3  gefährdet / V  Vorwarnliste / D  Datenlage unzureichend / G  Gefährdung anzunehmen  
Rote Liste Deutschland: Kühnel et al. 2009 / Rote Liste Hessen: AGAR & FENA 2010 


 


3. Erhaltungszustand 


Bewertung nach Ampel-Schema 


  EU    D (kont. Region) Hessen 


 Zauneidechse ↘   U 1   ↔ FV  ↔ 


FV   guter Zustand        U 1   ungünstig / unzureichend      U 2   ungünstig / unzureichend      xx    es liegt keine Einschätzung vor  


Trend:  ↘ = sich verschlechternd / ↔ = stabil  -  Quellen: (FENA 2013) 


Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann nicht beurteilt werden.  


4. Charakterisierung der betroffenen Arten 
Angaben zur Art im Wesentlichen zitiert aus: AGAR & FENA 2010, BfN 2018, Blanke 2010 


4.1 Lebensraumansprüche, Verhaltensweisen 


Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferbereiche entlang 
von Flüssen. Heute besiedelt die Zauneidechse trockene, sonnige Lebensräume mit lockerem Be-
wuchs wie z.B. Wegsäume und Waldränder, aber auch Weinberge, Heideflächen und Steinschutthal-
den. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Bahn-
dämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen.  


Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Verstecken (z.B. Kleinsäugerbaue, natürliche Hohl-
räume), aber auch in selbst gegrabenen Quartieren.  


Der Regelung des Temperaturhaushaltes kommt für diese Art eine besondere Bedeutung zu. Es müs-
sen Flächen oder Strukturen vorhanden sein, auf denen sie sich sonnen und von denen aus sie blitz-
schnell in Deckung gehen kann. Weitere wichtige Elemente ihres Lebensraumes sind frostfreie Winter-
quartiere und Eiablageplätze. Geschlossene Waldbestände, zugewachsene Sukzessionsflächen oder 
dauerhaft nasse Bereiche werden nicht besiedelt. 


Nach Beendigung der Winterruhe verlassen die tagaktiven Tiere ab März bis Anfang April ihre Winter-
quartiere. Ab Ende Mai werden die Eier in selbst gegrabene Erdlöcher an sonnenexponierten, vegeta-
tionsfreien Stellen abgelegt. In günstigen Jahren sind zwei Gelege möglich. Die jungen Eidechsen 
schlüpfen von August bis September. Während ein Großteil der Jungtiere noch bis Mitte Oktober (zum 
Teil bis Mitte November) aktiv ist, suchen die Alttiere bereits von Anfang September bis Anfang Okto-
ber ihre Winterquartiere auf.  


Die Zauneidechse gilt als ausgesprochen standorttreue Art, die meist nur kleine Reviere mit einer Flä-
chengröße bis zu 100 m² nutzt. Innerhalb des Lebensraumes können Ortsveränderungen bis zu 100 m 
(max. 4 km) beobachtet werden. Die Ausbreitung erfolgt vermutlich über die Jungtiere. In der ausge-
dünnten Kulturlandschaft erfolgt eine Ausbreitung wohl verstärkt entlang von Bahndämmen. 


4.2 Verbreitung 


Als euryöke Art besiedelt die Zauneidechse nach der Waldeidechse das zweitgrößte Areal aller euro-
päischen Eidechsen. Ihr Verbreitungsareal erstreckt von Südengland im Westen bis zum Baikalsee in 
Sibirien im Osten. In Süd-Schweden erreicht die eierlegende Art ihre nördlichste Verbreitungsgrenze, 
nach Süden hin endet ihre Verbreitung in den Pyrenäen, in Nord-Griechenland und am Kaukasus. 


In Deutschland ist die Zauneidechse weit verbreitet und in allen Bundesländern nachgewiesen. In ers-
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ter Linie wird ihre Verbreitung durch die klimatischen Gegebenheiten der Naturräume sowie die Land-
nutzung bestimmt. Die größten Nachweisdichten finden sich in Südwest- und Ostdeutschland, wohin-
gegen die Art in der Nordwestdeutschen Tiefebene und in der Nordostdeutschen Seenplatte seltener 
wird.  


Die Zauneidechse ist in Hessen in niedrigen Lagen nahezu flächendeckend verbreitet. Im klimatisch 
begünstigten Südhessen ist sie stellenweise ausgesprochen häufig. Auf Grund der weiten Verbreitung 
und relativen Häufigkeit ist eine ernsthafte Gefährdung der Art in Hessen derzeit nicht zu erkennen 
(AGAR & FENA 2010).  


Vorhabensbezogene Angaben 


5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 


 nachgewiesen        potenziell  


Ein Auftreten der Zauneidechse kann nicht ausgeschlossen werden. 


6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 


6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 


a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 


(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 


b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                             ja      nein 


c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  


Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 


Maßnahmen (CEF) gewahrt?  ja   nein 


(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 


(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 


Im räumlichen Zusammenhang gibt es weitere Lebensräume der Zauneidechse. Der Gel-


tungsbereich der B-Plan-Änderung stellt nur einen kleinen Teillebensraum der Zau-


neidechse dar. 


d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  


vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  


gewährleistet werden?  ja   nein 


Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  


Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  


6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 


a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet wer-
den?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 


b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 


s. Tabelle 2 in Kapitel 6.1 


c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 


nahmen ein signifikant erhöhtes 


Verletzungs- oder Tötungsrisiko ?   ja   nein 


(Wenn JA – Verbotsauslösung) 


Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 


a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?    ja  nein 


b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen  möglich?    ja   nein 


c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen  
vollständig vermieden?   ja   nein 


Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 


 


Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 


Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  


Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 


(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  


und der vorgesehenen Maßnahmen) 


Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 


7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 


§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 


entfällt 


8. Zusammenfassung 


 


Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunter-
lagen dargestellt und berücksichtigt worden: 


 


 Vermeidungsmaßnahmen 


 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 


 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  
 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 


 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  


 


Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maß-
nahmen  


 


 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 


 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 


 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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5.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogel-


schutzrichtlinie 


Für die innerhalb des Änderungsbereichs potenziell vorkommenden Vogelarten werden 


Angaben in der nachfolgenden ‚Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, 


besonders geschützter Vogelarten‘ (HMUELV 2015) gemacht (Brutvögel und Nahrungsgäste). 


Vogelarten mit ungünstigem/unzureichendem Erhaltungszustand werden innerhalb des 


Geltungsbereichs der B-Plan-Änderung nicht als Brutvögel erwartet. Bei den potenziellen 


Brutplätzen, die vorwiegend der Halle im Osten vorgelagert sind, handelt es sich um relativ 


jungen Gehölzaufwuchs, der verbreiteten Vogelarten als Brutplatz dienen kann. 


Bei den Nahrungsgästen wird von einer Nichtbetroffenheit im artenschutzrechtlichen Sinn 


ausgegangen.  


Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten  


Für die hier aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten 
keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden – soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist. 


Artname Wiss. Name S  § V Bestand in 
HE* 


pot. betroffen 
nach § 44 


BNatSchG, Abs. 1 


Erläuterung zur 
Betroffenheit 


Hinweise auf Vermeidungs- 
/ 


Kompensationsmaß-
nahmen  i. R. d. Eingriffsre-
gelung Nr. 


11 
Nr. 
2 


 Nr. 
32 


Amsel Turdus 
merula 


I b BV 545.000                           
stabil 


x  x Verlust von mind. 1 
Brutplatz 


zeitliche Einschränkungen für 
Fällung/Rückschnitt von 
Gehölzen 


Bachstelze  Motacilla 
alba 


I b NG 45.000-55.000               
stabil 


     


Blaumeise  Parus caeru-
leus 


I b NG 348.000                           
stabil 


     


Buchfink Fringilla 
coeleps 


I b NG 487.000                           
stabil 


     


Elster Pica pica I b NG 30. - 50.000                    
stabil 


     


Gartengras-
mücke 


Sylvia borin I b BV 150.000 stabil x  x Verlust von mind. 1 
Brutplatz 


zeitliche Einschränkungen für 
Fällung/Rückschnitt von 
Gehölzen 


Grünfink Carduelis 
chloris 


I b NG 195.000                    
stabil 


     


Haus-
rotschwanz 


Phoenicurus 
ochruros 


I b NG 58.000 – 73.000                 
stabil 


     


Haussperling Passer 
domesticus 


I b NG 165.000 – 
293.000 


     


Kohlmeise Parus major I b NG 450.000                  
stabil 


     


Mönchs-
grasmücke 


Sylvia 
atricapilla 


I b BV 326.000 - 
384.000                 


x  x Verlust von  mind. 
1 Brutplatz 


zeitliche Einschränkungen für 
Fällung/Rückschnitt von 


                                                
1
 Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 


2
 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 
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Artname Wiss. Name S  § V Bestand in 
HE* 


pot. betroffen 
nach § 44 


BNatSchG, Abs. 1 


Erläuterung zur 
Betroffenheit 


Hinweise auf Vermeidungs- 
/ 


Kompensationsmaß-
nahmen  i. R. d. Eingriffsre-
gelung Nr. 


11 
Nr. 
2 


 Nr. 
32 


stabil Gehölzen 


Rabenkrähe Corvus  
corone 


I b NG 150.000                    
stabil 


     


Ringeltaube Columba 
palumbus 


I b NG 220.000                    
stabil 


     


Rotkehlchen Erithacus 
rubecula 


I b BV 240.000                    
stabil 


x  x Verlust von  mind. 
1 Brutplatz 


zeitliche Einschränkungen für 
Fällung/Rückschnitt von 
Gehölzen 


Star Sturnus 
vulgaris 


I b NG 186.000 - 
243.000                 


stabil 


     


Zaunkönig Troglodytes 
troglodytes 


I b BV 203.000                    
stabil 


x  x Verlust von  mind. 
1 Brutplatz 


zeitliche Einschränkungen für 
Fällung/Rückschnitt von 
Gehölzen 


Tabelle 1 Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten 


   


  §   Schutzstatus nach § 7 BNatSchG 


b           besonders geschützte Art  


sg streng geschützte Art 


V  Vorkommen 


BV  Brutvogel (fett markiert) 


NG Nahrungsgast 


S Status der Art in Hessen 


I           regelmäßiger Brutvogel  


*   Die Zahlen basieren auf den ADEBAR-Zählungen 2004 – 2009, einzelne               


   Arten bis 2013 aktualisiert (Staatliche Vogelschutzwarte 2014) 
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6. Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der 
 kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 


6.1 Maßnahmen zur Vermeidung 


Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, Tötun-


gen und / oder Schädigungen von  Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von euro-


päischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu mindern. Die 


Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-


rücksichtigung dieser Vorkehrungen. 


Nr. Art der Maßnahme Artbezug 


V 1 Rodungen von Gehölzen und die Räumung des Baufeldes (Entfernung aller mög-
licherweise als Nistplatz oder Unterschlupf dienender Strukturen) sind nur in der Zeit 
vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zulässig (§ 39 Abs. 4 BNatSchG). 


Mit Einrichtung einer Umweltbaubegleitung kann in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Groß-Gerau von den Verboten abgewichen wer-
den, wenn die Verbotstatbestände des speziellen Artenschutzes ausgeschlossen 
sind (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). 


Vögel  


 


V 2 Die Böschung an der Halle im Osten bleibt erhalten. In ihre Vegetation wird nicht 
eingegriffen. 


Vögel       
Eidechsen 


V 3 Um zu verhindern, dass Eidechsen in die Baustelle gelangen, werden die Gleisanla-
ge und die Böschung im Osten vor Beginn der Bauarbeiten durch Reptilienzäune von 
der Baustelle getrennt. 


Der Bereich zwischen den Zäunen wird vor dem Zaunbau gemäht und danach bis 
zum Beginn der Baumaßnahme kurz gehalten, damit er für eine Besiedlung durch 
Eidechsen nicht interessant ist (Vergrämung). 


Diese beiden Maßnahmen erfolgen während der Winterruhezeit der Eidechsen zwi-
schen Ende Oktober und Mitte März. 


Der Zaunverlauf wird im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung im Detail festge-
legt.  


Eidechsen 


V 4 Die ausführenden Baufirmen sind vor der Vorbereitung des Baufeldes über das Vor-
kommen von streng geschützten Tierarten zu informieren (Vögel, Eidechsen). Es ist 
darauf hinzuwirken, dass Funde von streng geschützten Tierarten unverzüglich der 
Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. 


Vögel        
Eidechsen 


Tabelle 2 Maßnahme zur Vermeidung von Störungen, Tötungen und / oder Schädigungen von  
  Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten 


 


6.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 


Eine Durchführung vorgezogener Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 


Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich.  
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7. Zusammenfassung 


Die 2. Änderung des B-Plans ‚Im Schachen‘ dient dem Lückenschluss in einem überörtlichen 


Radwegenetz im Westen der Stadt Groß-Gerau. 


Mit der Umsetzung der Planung können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten 


verbunden sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie 


artenschutzrelevante besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen 


betroffen sein können und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten vermieden 


oder minimiert werden können.  


Am 02. August wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Bei der Begehung erfolgte eine Ein-


schätzung der Habitateignung der innerhalb des Änderungsbereichs und in dessen Randberei-


chen vorhandenen Biotope für Vögel, Fledermäuse sowie Reptilien. 


Der Änderungsbereich verläuft auf ca. 470 m Länge zwischen dem Industriegebiet an der Hans-


Böckler-Straße im Süden und Bahngleisen im Norden. Die Vegetation ist auf überwiegender 


Länge durch Überfahren und Schotterung gestört und nur schütter ausgebildet. Auf einer Länge 


von ca. 140 m im Osten des Änderungsbereichs, dort wo ein Überfahren wegen einer angren-


zenden Halle nicht möglich ist, ist die Vegetation zwischen den Gleisen und der Halle als üppi-


ge, blütenreiche Ruderalvegetation ausgebildet. Das Gelände ist hier angrenzend zur Halle als 


vegetationsbestandene Böschung ausgebildet.  


Innerhalb des Geltungsbereiches der B-Plan-Änderung befinden sich folgende Biotoptypen 


o Ruderalvegetation auf trockenem bis frischem Standort, zum Teil lückig, zum Teil dicht 


ausgebildet 


o Schotterflächen 


o junger Gehölzaufwuchs. 


Mit dem Radwegebau verbundene mögliche Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrecht-


lich relevante Fauna sind 


o Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern in Bäumen und Büschen 


o Verkleinerung eines Lebensraumes der Mauereidechse 


o Verkleinerung eines Lebensraumes der Zauneidechse. 


 


Die Mauereidechse wurde bei der Begehung am 02. August 2019 mit zahlreichen adulten und 


juvenilen Tieren innerhalb des Änderungsbereiches beobachtet. Die Tiere wechselten zwischen 


den vegetationsbestandenen Flächen im Süden und den Gleisen im Norden. Die Tiere treten 


verstärkt im Osten des Änderungsbereichs dort auf, wo die Vegetation sich ungestörter 


entwickeln konnte. Die Zauneidechse wurde bei der Begehung nicht beobachtet. Ihr 


Vorkommen ist jedoch, da sie ähnliche Biotopansprüche wie die Mauereidechse hat, nicht 


ausgeschlossen. 


Das in der artenschutzrechtlichen Prüfung zu betrachtende Artenspektrum umfasst die 


Arten(gruppen) bzw. Gilden 
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o Gehölzbrüter 


o Mauereidechse und 


o Zauneidechse. 


Für die beiden Eidechsenarten erfolgt eine Abfrage der Verbotstatbestände in einem Prüfbogen 


aus dem hessischen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen. Für die innerhalb des 


Änderungsbereichs zu erwartenden Vogelarten werden Angaben in der ‚Tabelle zur Darstellung 


der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten‘ gemacht (Brutvögel 


und Nahrungsgäste).  


Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Prüfung ist, dass unter Beachtung der in Kapitel 6.1 ge-


nannten Vermeidungsmaßnahmen keiner der Verbotstatbestände eintritt. 


Eine Durchführung von vorgezogenen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-


schen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich.  


 


Aufgestellt 


Brensbach, den 12. August 2019 


 


BfL Heuer & Döring 
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